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Umweltpolitik

o Innerhalb der HWS wird der Umweltschutz als zentrale Unternehmensaufgabe aufgefasst. Die Ver-

antwortung gegenüber Mensch und Natur, die Sicherung der Lebensqualität zukünftiger Generatio-

nen sowie die Ausgewogenheit von ökonomischen Maßnahmen und ökologischen Auswirkungen stel-

len richtungweisende Gesichtspunkte unserer Tätigkeit dar.

o Die Geschäftsführung ist für die Einführung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des UM-Sys-

terns verantwortlich. Der durch sie bestellte UMB ist bevollmächtigt, die Einhaltung bzw. Wirksamkeit

des Systems zu überwachen und ihr regelmäßig darüber zu berichten. Die Geschäftsführung als

oberste Leitung trägt die Gesamtverantwortung.

o In unserem Unternehmen besteht ein Umweltmanagementsystem in Anlehnung an die DIN EN ISO

14001, dessen wesentliche Aufgabe es ist, die Umsetzung unserer Umweltgrundsätze zu sichern. Dies

erfolgt auf Grundlage eines innerbetrieblichen Regelwerkes.

o Auswirkungen von betrieblichen Tätigkeiten und Betriebsstörungen auf Mensch und Umwelt sollen

so gering als möglich gehalten werden. Wir verpflichten uns daher zur kontinuierlichen Verbesserung

der Umweltstandards in unserem Unternehmen, um unnötige Umweltbelastungen zu vermeiden.

o Die Geschäftsführung und die Beschäftigten der HWS verpflichten sich zu einer konsequenten Durch-

führung und ständigen Weiterentwicklung des Umweltmanagements im Rahmen eines kontinuierli-

chen Verbesserungsprozesses.

o Die Einhaltung von umweltrechtlichen Vorgaben, behördlichen Auflagen sowie Regelwerken der

Fachverbände stellt eine wesentliche Grundlage für einen gesetzes- und normkonformen Betrieb un-

serer wasser- und abfallwirtschaftlichen Anlagen dar. Im Bereich Wasser/Abwasser wird das Techni-
sehe Sicherheitsmanagement (TSM) und im Bereich Abfall der Entsorgungsfachbetrieb (Efb) aufrecht-
erhalten. Das Zentrallabor besitzt die Akkreditierung für die Bereiche Trinkwasser, Abwasser und Ab-

fall von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH DAkkS.

o Die HWS pflegt eine Politik der Offenheit und des Dialogs mit der Öffentlichkeit, um das Vertrauen in
die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Dem dient eine vertrauensvolle und

transparente Zusammenarbeit mit Behörden, Verbänden und Fachinstitutionen in Sachen Umwelt-

schütz.

o Alle unserer Beschäftigten sind angehalten, sich für Probleme des Umweltschutzes verantwortlich zu

fühlen. Durch eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung wird das umweltgerechte Verhalten inner-

halb des Unternehmens gefördert.

o Vertragsparteien werden angehalten, unsere Umweltschutznormen im Betriebsgelände bzw. als

Nachauftragnehmende anzuwenden. Kundschaft und Lieferfirmen werden bestärkt, sich unseren Um-

weltstandards anzuschließen.

o Die Schonung von natürlichen Ressourcen stellt für uns ein wichtiges Umweltschutzkriterium dar. Die-

sem Kriterium wird durch eine Reihe von Maßnahmen entsprochen wie z. B. durch das konsequente

Umsetzen von Wasserschutzmaßnahmen, einen sparsamen und umweltbewussten Einsatz von ge-

fährlichen und wassergefährdenden Stoffen, niedrige Energieverbräuche, die Vermeidung belasten-

der Einwirkungen auf Boden, Wasser und Luft.
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o Durch die Prüfung neuer umweltfreundlicher Technologien hinsichtlich deren Umsetzbarkeit und
Wirtschaftlichkeit wird ein weiterer wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Veraltete An-

lagen und Arbeitsmittel werden planmäßig im Rahmen von Ersatzinvestitionen durch umwelt-ge-

rechte Anlagen abgelöst, die dem Stand der Technik entsprechen.

o Umweltauswirkungen werden in einem solchen Umfang verringert, wie es sich mit der wirtschaftlich

vertretbaren Anwendung bester verfügbarer Technik erreichen lässt.

o Es sind umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um Betriebsstörungen vorzubeugen sowie um Auswir-

kungen von Unfällen auf die Umwelt zu vermeiden bzw. zu begrenzen.

o Es werden verbindliche Umweltziele festgelegt und kontinuierlich der Erfüllungsstand ausgewertet.
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